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Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Versorgung in Österreich

Die in der neuen Ärzteausbil-
dungsordnung enthaltene Schaffung
des neuen Sonderfaches „Kinder- und
Jugendpsychiatrie“ ist ein Meilen-
stein in der etwa 50-jährigen Ent-
wicklungsgeschichte dieses Faches.
Die Voraussetzungen, diese Zäsur
auch für den Aufbau eines hochwerti-
gen bundesweiten Versorgungsange-
botes zu nützen, sind gut: wir verfü-
gen über ein fundiertes und wissen-
schaftlich begründetes Lehrgebäude
und über erprobte und evaluierte
Behandlungsformen; überdies wur-
den die Standards der fachärztlichen
Ausbildung in Kooperation mit der
UEMS auf europäischem Niveau
definiert und die Standards der Ver-
sorgungsstrukturen gemeinsam mit
dem ÖBIG festgelegt. Wichtig wäre
es noch, die universitäre Basis des
Faches, die sich derzeit nur auf die
Wiener Universitätsklinik stützt, zu

verbreitern. Der Beitrag beschreibt
die Ausgangssituation und die Ver-
sorgungsstandards in Österreich.

Child and Adolescent Psychiatric
Care System in Austria

The foundation of  the new speci-
alist training schedule for child and
adolescent psychiatry, which is part
of the new regulation for post gradu-
ate medical training  and is replacing
the former additive specialization
module (child and adolescent neuro-
psychiatry) is an important milestone
in the history of the speciality. It will
provide the opportunity to develop a
high quality care system of child and
adolescent psychiatry in Austria.
Child and adolescent psychiatry is
endowed with scientific concepts and
evaluated treatment procedures and
in the last years standards of educa-
tion have been developed in coopera-
tion with the European Union of
Medical Specialists (UEMS). Stan-
dards for the care system in Austria
were defined alongside with the
Austrian Federal Institute for the
Health Care System (OEBIG). Still it
would be important to enlarge the
academic basis of the speciality by
establishing additional university
departments at other locations in
Austria. We describe the starting
points and the standards for the deve-
lopment of the care system.

1. Einleitung

Die Darstellung der Grundprinzi-
pien und Planungen zur fachspezifi-
schen Versorgung in Österreich
erfolgt an der Schwelle der  Etablie-
rung des Sonderfaches „Kinder- und
Jugendpsychiatrie“, das das bisherige
Additivfach „Neuropsychiatrie des
Kindes- und Jugendalters“ ablösen
wird. Das seit dem Jahre 1975 beste-
hende Additivfach [4, 5] entsprach  -
historisch betrachtet – den damaligen
Realitäten und Möglichkeiten und
war geeignet, in den folgenden Jahr-
zehnten die inhaltliche Entwicklung
des Faches zu tragen; es bot aber kei-
ne ausreichende Grundlage für die
Schaffung von Strukturen einer  fach-
lich ausreichenden Versorgung, wie
sie in den meisten europäischen Län-
dern entwickelt wurden [3]. Aus die-
sem Grund hatte die Österreichische
Gesellschaft für Kinder- und Jugend-
neuropsychiatrie (ÖGKJNP) im Jahre
1998 beschlossen, die Einrichtung
eines Sonderfaches zu erwirken. In
den Verhandlungen der folgenden
Jahre kristallisierte sich schrittweise
jene Struktur heraus, die nun Teil der
neuen Ärzteausbildungsordnung ist:
Der Facharzt für „Kinder- und
Jugendpsychiatrie“ wird in 6-jähriger
Ausbildung erworben, wobei das
Curriculum neben 4 Ausbildungsjah-
ren im Hauptfach folgende Nebenfä-
cher umfasst: Kinder- und Jugend-
heilkunde (10 Monate), Psychiatrie
(8 Monate), Neurologie (6 Monate).
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Die Entwicklung von Versorgungs-
strukturen hat mit der Einrichtung des
Systems der „Leistungsorientierten
Krankenhausfinanzierung (LKF)“ im
Jahre 1997 ihren Anfang genommen:
in fachspezifischen Abrechnungsposi-
tionen wurden Strukturkriterien für
kinder- und jugendpsychiatrische
Krankenhauseinheiten formuliert, in
deren Zentrum das multidisziplinäre
Team mit leistungsdifferenzierter und
leistungsadäquater Personalausstat-
tung steht [2]. Die weitere Entwik-
klung erfolgte im Jahre 2004 gemein-
sam mit dem Österreichischen
Bundesinstitut für Gesundheitswesen.

2. Leitlinien zu Versor-
gungsstrukturen für Kin-
der- und Jugendliche bei
psychischen Störungen
und Krankheiten

2.1. Allgemeines

Adäquate Hilfestellung für Kinder und
Jugendliche mit psychischen Störungen
und Krankheiten bedarf einerseits entspre-
chender Einstellungen und Haltungen in der
Bevölkerung im allgemeinen und in Institu-
tionen im besonderen und andererseits pro-
fessioneller Angebote verschiedener Fach-
bereiche. Der Kinder- und Jugendpsychia-
trie und der Psychotherapie kommt dabei
zentraler Stellenwert zu. 

Die Psychotherapie ist einerseits
eine Arbeitsweise, die innerhalb der
Kinder- und Jugendpsychiatrie (ne-
ben Pharmakotherapie und sozialer
Therapie) Anwendung findet, ande-
rerseits ist sie ein eigenständiger
Gesundheitsberuf, der zu den Koope-
rationspartnern der KJP gehört.

Die Kinder- und Jugendpsychia-
trie leistet ihren Beitrag zu den Hilfs-
, Betreuungs- und Behandlungsange-
boten für Kinder und Jugendliche mit
psychischen Störungen (Krankhei-
ten) in Kooperation mit anderen Dis-
ziplinen (andere medizinische Fach-
bereiche, andere Gesundheitsberufe

etc.), bedarf aber dafür eigenständi-
ger Strukturen. 

Die – auch heute noch existierende
– Diskriminierung von psychisch
kranken Menschen kann nicht durch
die Vermeidung des Begriffs „psychi-
sche Krankheit / Störung“ oder durch
eine verschleiernde und fehlerhafte
Verwendung anderer Fachbegriffe
aufgehoben werden. Es ist unser An-
liegen dieser Tendenz durch nicht-dis-
kriminierende Strukturen und Arbeits-
weisen der Kinder- und Jugendpsychi-
atrie entgegenzuwirken.

Das Berufsbild des Kinder- und
Jugendpsychiaters ist folgendermaßen
zu beschreiben: Entsprechend der
Definition des Fachgebietes umfasst
die Kinder- und Jugendpsychiatrie die
Erkennung, Behandlung, Prävention,
Rehabilitation und Begutachtung bei
psychischen, psychosozialen, psycho-
somatischen, entwicklungsbedingten
und neurologischen Erkrankungen
oder Störungen sowie bei psychischen
und sozialen Verhaltensauffälligkeiten
im Kindes- und Jugendalter. In Bezug
auf das Lebensalter ist die Kinder- und
Jugendpsychiatrie zuständig für Kin-
der und Jugendliche von der Geburt
bis zum vollendeten 18. Lebensjahr,
wobei in der Altersgruppe der 0- bis 3-
Jährigen eine Kooperation mit der
Kinderheilkunde und bei jungen
Erwachsenen bis 23 Jahren eine
Kooperation mit der Psychiatrie struk-
turell notwendig ist. 

Die Kinder- und Jugendpsychia-
trie stützt sich auf ambulante, teilsta-
tionäre und stationäre Einrichtungen
und die Praxis des niedergelassenen
Kinder- und Jugendpsychiaters. Als
ärztliches Fachgebiet sind die Aufga-
ben der Kinder- und Jugendpsychia-
trie Teil des Gesundheitssystems und
eng verflochten mit der Psychiatrie,
der Kinder- und Jugendheilkunde, der
Neurologie, der klinischen Psycholo-
gie, der Psychotherapie sowie dem
psychosozialen Netzwerk (pädagogi-
sche Institutionen,  Jugendwohlfahrt,
Jugendgerichtsbarkeit etc.). Die Be-

rufstätigkeit der Kinder- und Jugend-
psychiater erstreckt sich auf all diese
Bereiche.

Leitbegriffe ihrer Arbeitsweise
sind: 
• ganzheitliche Sicht des Kindes, sei-

ner Familie und seines Umfeldes
• Entwicklungs-, Familien-, Bezie-

hungsorientierung
• Gleichgewichtige Beachtung von

patho- und salutogenetischen
Aspekten

• Multi- und interdisziplinäre Team-
arbeit
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie

fühlt sich der UN-Konvention über die
Rechte des Kindes verpflichtet. 

Die Strukturen der Versorgungs-
angebote für psychisch kranke Kin-
der und Jugendliche in Österreich
sollen sich an folgenden Prinzipien
orientieren:
• Integrativ - unter weitgehender

Vermeidung von Prozessen der
Diskriminierung und des sozialen
Ausschlusses und nahe dem
Lebensumfeld - psychisch kranke
Kinder und Jugendliche benöti-
gen oft langfristig die Hilfe der
KJP, aber keineswegs immer
„unter dem Dach“ der KJP

• Niederschwellig - leicht zugäng-
lich bzw. unabhängig von der
sozialen Lage

• Kooperativ - in Zusammenarbeit
mit benachbarten Institutionen

• Ambulant vor stationär
• Freiwilligkeit vor Zwang (Auf-

nahmen nach UbG)

2.2. Ist-Zustand

Auf der Grundlage des Zusatzfa-
ches ist es nicht gelungen, ein ausrei-
chendes und für das gesamte Bundes-
gebiet gleichmäßiges Versorgungsan-
gebot zu schaffen. Wir finden zwar in
fast jedem Bundesland Funktionsein-
heiten in Krankenhäusern oder kran-
kenhausähnliche Stationen im Grenz-
bereich des Gesundheitswesens, die
heute die kinder- und jugendpsychia-
trische Versorgung tragen. Von einem
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bundesweit gleichmäßigen Versor-
gungsstandard sind wir aber weit
entfernt.
• Die Versorgungsangebote stützen

sich fast zur Gänze auf den statio-
nären Bereich (bzw. die Kranken-
hausambulanzen). Die ambulan-
ten Angebote werden nicht ausrei-
chend finanziert.

• Teilstationäre und mobile Ange-
bote fehlen in den meisten
Bundesländern.

• Die Zahl der Fachärzte (Zusatz-
fach) reicht – nach EU-Normen –
nicht für einen gleichmäßigen
Versorgungsstandard aus.

• Es gibt praktisch keine Angebote
im Bereich der niedergelassenen
Ärzte.

• Das Psychotherapieangebot ist
nicht ausreichend und nicht
kostenneutral

Derzeit sind in Österreich rund
340 akutstationäre Behandlungsplät-
ze für die kinder- und jugend(neu-
ro)psychiatrische Versorgung vor-
handen. Die Quantität des Angebotes
an spezialisierten Einrichtungen der
KJ(N)P variiert beträchtlich zwischen
einzelnen Bundesländern. Die Pla-
nungen des ÖBIG gehen von einem
Richtwert von 0,08 bis 0,1 Behand-
lungsplätzen pro 1.000 Einwohner
aus, wobei das Ausmaß an notwendi-
gen stationären Kapazitäten eng mit
dem Stand der außerstationären
KJ(N)P-Versorgung (dezentrale, ge-
meindenahe, interdisziplinäre Netz-
werke) sowie mit dem Bereich der
Jugendwohlfahrt u. a. m. verknüpft
ist. Von diesen Zahlen ausgehend
wären künftig mindestens 299 weite-
re KJ(N)P-Behandlungsplätze einzu-
richten bzw. umzuwidmen.

In einigen Bundesländern zeich-
nen sich Entwicklungen ab, die zu
einer Aufsplitterung der Versorgungs-
angebote  führen könnten:
• Umwidmung stationärer Kleinein-

heiten in pädiatrischen Abteilun-
gen für die Behandlung psychi-
scher Störungen, die vorwiegend
der Betreuung der PatientInnen im

Kindesalter sowie mit geringerer
Störungsintensität dienen.

• Stationen für PatientInnen im
Jugendalter und mit höherer Stö-
rungsintensität, die im Bereich
der Psychiatrie eingerichtet wer-
den.

• Die Entwicklung der Struktur der
Krankenhausbetten – mangelnde
Auslastung pädiatrischer und psy-
chiatrischer Betten durch Verlage-
rung der Versorgung in den ambu-
lanten Bereich – könnte diese
Lösungen als kostengünstige
Variante der Gesundheitsplanung
erscheinen lassen.

• In anderen Bundesländern werden
weiterhin Strukturen – meist im
Bereich der Jugendwohlfahrt
–geschaffen, die nicht in das Ge-
sundheitswesen integriert sind.
Auch diese Strukturen unterstüt-
zen die Aufsplitterung des Versor-
gungsangebotes.

Derartige Entwicklungen leiden
meist an mangelnder Strukturqualität
und können auch nicht den notwendi-
gen fachlichen Ausbildungsstandard
gewährleisten.

Im gesamten Bundesgebiet sind
derzeit 0,4 niedergelassene Fachärz-
tinnen und -ärzte mit Additivfach
KJNP mit einem §2-Kassenvertrag
pro 250.000 Einwohner vorhanden.
Das ist weniger als die Hälfte der the-
oretisch erforderlichen Zahl.

2.3. Entwicklungsperspektiven

Die Einrichtung des Sonderfaches
Kinder- und Jugendpsychiatrie bietet
die Chance, eine grundlegende Ver-
besserung der Versorgungsstrukturen
in die Wege zu leiten. Historisch
gewachsene Strukturen sollen Aus-
gangspunkte einer Verbesserung der
Versorgung sein. Dies ist umso wich-
tiger, als sich das neue Sonderfach
aus drei „Mutterfächern“ und ihren
Versorgungsstrukturen heraus ent-
wickelt hat und den Aspekten der
Verknüpfung bzw. Grenzziehung bei

der Entstehung von Neuem besonde-
res Augenmerk zu schenken ist.
Folgende Strukturelemente sind Bau-
steine der Versorgung und müssen
bundesweit in ausreichendem Um-
fang (Bundes- und Regionalplanung)
entwickelt werden:

• Krankenhausabteilungen für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, die
das volle Spektrum des Faches –
Versorgung aller Altersgruppen
und aller Intensitätsgrade psychi-
scher Störungen – anbieten. Die
Personalplanung derartiger KJP-
Stationen haben einerseits den
Standards, die im LKF-System
festgeschrieben sind (multidiszi-
plinäres Team, Betreuungsinten-
sität) und andererseits den Richt-
zahlen der Psych-PV zu entspre-
chen.  Je Bundesland ist zumin-
dest eine Vollabteilung, die das
gesamte Spektrum der KJP
abdeckt (intensive Behandlung
nach LKF einschließlich Aufnah-
me bzw. Behandlung ohne Ver-
langen – UbG sowie rehabilitative
Behandlung) erforderlich.

• Konsiliar- und Liaisondienste der
KJP, die Betreuungs- und Be-
handlungsteams in den (medizini-
schen und nicht-medizinischen)
Nachbarbereichen der KJP unter-
stützen, PatientInnen mit Störun-
gen niedriger Intensitätsgrade
außerhalb der KJP zu betreuen.

• Teilstationäre Einheiten der KJP,
insbesondere Tageskliniken, die
als Teile des Krankenhauses oder
außerhalb desselben organisiert
sein können.

• Ambulante und mobile Einheiten
der KJP, die – unabhängig von
Krankenhausambulanzen – eine
wohnortnahe Betreuung ermög-
lichen.

• Niedergelassene FachärztInnen
(KJP) und PsychotherapeutInnen,
die über eine spezifische fachli-
che Ausbildung und entsprechen-
de Verträge mit den Krankenver-
sicherungsträgern verfügen.

• Dezentrale, gemeindenahe, inter-
disziplinäre Netzwerke
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Die Entscheidung für die Nutzung
einer der Strukturen des Betreuungs-
angebotes wird im allgemeinen eher
aufgrund der Beurteilung der Stö-
rungsintensität (anhand fachlicher
Beurteilungsinstrumente wie z.B.
Achse 6 der MAS oder CBCL etc.)
und der vorhandenen Ressourcen des
Patienten und seines sozialen Umfel-
des – und weniger aufgrund der Dia-
gnose – getroffen.

2.4. Strukturqualität der Versor-
gungseinheiten

Die Qualität der fachspezifischen
Versorgung ist – neben der Ausbil-
dungsqualität der MitarbeiterInnen –
vor allem durch die Strukturqualität der
Einrichtungen definiert. In der  Kinder-
und Jugendpsychiatrie kommt der Per-
sonalplanung aufgrund der beziehungs-
orientierten Arbeitsweise besondere
Bedeutung zu. Eine Vernachlässigung
dieses Aspekts führt zu einer kustodia-
len Orientierung. Gemeinsam mit dem
ÖBIG wurden daher im Jahre 2004
Strukturqualitätskriterien für die ver-
schiedenen Versorgungsbausteine defi-
niert, die in den „Österreichischen
Strukturplan Gesundheit (ÖSG)“ Ein-
gang finden werden.

2.4.1.Stationäre Versorgung

In jedem Bundesland soll jeden-
falls 1 „Vollabteilung“ für Kinder- und
Jugendpsychiatrie mit 30 Betten (2
Stationen zu 15 Betten mit gewissen
Variationsmöglichkeiten nach spezifi-
schen Aufgabenschwerpunkten) be-
stehen. Das Leistungsangebot umfasst
die Behandlung von psychischen 
Störungen aller Intensitätsgrade (in-
klusive Intensivbehandlung – die auch
Aufnahmen nach UbG einschließt –
sowie rehabilitative Behandlung nach
den LKF-Kriterien) sowie das Leis-
tungsangebot der Kinderpsychosoma-
tik. Je nach Stationsgröße sind pro Sta-
tion 25 – 31 Fachkräfte in Vollzeitä-
quivalenten erforderlich, die sich auf
die verschiedenen Berufsgruppen des
multidisziplinären Teams verteilen.

Um die Versorgung von Patienten
nach der LKF-Kategorie „Intensive
Behandlung“ zu gewährleisten muss
für die Abteilung ein doppelter ärzt-
licher Nachtdienst sowie im Bereich
des Pflegepersonals pro Station eine
doppelter Pflegenachtdienst (davon
jedenfalls eine DGKP) vorgesehen
werden.

2.4.2. Tageskliniken

Tageskliniken für Kinder- und
Jugendpsychiatrie werden in 2 Vari-
anten geführt:
– im intramuralen Bereich (als Teil

einer bettenführenden Abteilung)
– im extramuralen Bereich (in Ver-

bindung mit einer Ambulanz als
Teil extramuraler sozialpsychia-
trischer Dienste).
Die Größe einer Tagesklinik

umfasst in der Regel 12 Behand-
lungsplätze, die an 5 Tagen der
Woche je 8-10 Stunden zur Verfü-
gung stehen. Auch hier wird das
Betreuungsangebot von einem multi-
disziplinären Team getragen, das
etwa 9 Fachkräfte im Vollzeitäquiva-
lent umfasst. Erste Erfahrungen mit
dem Aufbau einer jugendpsychiatri-
schen Tagesklinik wurden in diesem
Heft vorgestellt [1].

2.4.3. Ambulatorien und Kranken-
hausambulanzen

Die Größe der einzelnen Versor-
gungsregionen müssen nach regiona-
len Verkehrsbedingungen (Erreich-
barkeit) festgelegt werden. Für eine
EW- Zahl von 200 – 250.000 EW
sollte jedoch mindestens 1 KJP –
Ambulatorium vorgesehen sein, das
an 5 Tagen der Woche verfügbar ist
und über eine (multidisziplinäre) Per-
sonalausstattung von etwa 7 Fach-
kräften im Vollzeitäquivalent verfügt.

2.4.4. Konsiliar- und Liaisondienste

Konsiliar- und Liaisondienste der
Kinder- und Jugendpsychiatrie sind
die Basis einer fachspezifischen
Patientenbetreuung an den Nahtstel-

len zu benachbarten Einrichtungen
innerhalb und außerhalb des medizi-
nischen Systems. Sie sind im inter-
nationalen Maßstab „state of the art –
Elemente“ des Versorgungssystems.
Sie umfassen 3 Elemente:
– Intramuraler K-/L-Dienst
– Extramuraler K-/L-Dienst
– Mobile Notdienste

• Intramuraler Konsiliardienst: ca.
25% aller an Kinderkliniken
behandelten PatientInnen haben
psychische Auffälligkeiten (die
Zahl von Kindern in anderen
Fachabteilungen ist nicht berück-
sichtigt); ca. 5% aller neu aufge-
nommenen Patienten müssen vom
KJP-Arzt beurteilt werden, wobei
etwa 3-6 Kontakte á 30 min. zu
veranschlagen sind.

• Der Intramurale Liaisondienst
erbringt Leistungen gegenüber
den Teams anderer Krankenhaus-
stationen (z.B. Onkologie, Pul-
mologie, Diabetologie etc.):
patientenbezogene Beratung zu
Strategien der Behandlung und
des Patientenmanagements; Bei-
träge zu Konzeptentwicklung,
Dokumentation etc.

• Extramurale K-/L-Dienste: im
extramuralen Bereich ist ein KJP-
Liaisondienst vor allem gegenü-
ber pädagogischen (Schulen, Kin-
dergärten), sozialpädagogischen
(Wohngemeinschaften, Be-
ratungsstellen der Jugendwohl-
fahrt), sozialtherapeutischen
(Wohngemeinschaften) Einrich-
tungen und auch Justizstellen
(Jugendgefangenenhäuser) vor-
zusehen. Sie können organisato-
risch als Teil des Angebotes einer
Krankenhausabteilung oder einer
extramuralen Einrichtung (Tages-
klinik, Ambulatorium) eingerich-
tet werden.

• Die Funktion der mobilen Not-
dienste ist die fachspezifische
Intervention in Krisensituationen
vor Ort zur Prävention von nicht
notwendigen stationären Aufnah-
men. Ihr Kernelement ist die 24-
Stunden Erreichbarkeit eines
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KJP-Facharztes, der über mobile
fachspezifische Ressourcen zur
Krisenintervention (Notfallsbe-
urteilung, Deeskalation, Verknüp-
fung mit fachspezifischen Ein-
richtungen) vor Ort verfügt. 

2.4.5. Niedergelassene Fachärzte

Der Aufbau eines Versorgungs-
netzes mit niedergelassenen Fachärz-
ten wird mindestens 10 Jahre in
Anspruch nehmen. Derzeit fehlen
dafür die zwei wichtigsten Vorausset-
zungen: eine ausreichende Zahl an
ausgebildeten Fachärzten und die
erforderlichen Verträge mit der Kran-
kenversicherung. 
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sucht
Facharzt/Fachärztin für Psychatrie
(10 bis 20 Wochenstunden)

Konkretes Einsatzfeld ist das Betreuungszentrum Gruft in Wien 6, das täglich von ca. 200 obdachlosen Menschen
besucht wird (ca. 85 % Männer/15 % Frauen). Ein erheblicher Prozentsatz ist als psychisch krank beschrieben.

Ziel ist durch ein regelmäßiges (2-3 mal wöchentl.) psychiatrisches Angebot vor Ort die individuellen Behand-
lungs- und Lebensperspektiven zu verbessern. Dies soll durch nachgehende Kontaktaufnahme, Zusammenarbeit
mit den SozialarbeiterInnen vor Ort, akute und längerfristige Behandlungen sowie Vernetzungsarbeit mit
psychiatrischen Einrichtungen erfolgen. Eventuell gehören auch Streetworkdienste (gemeinsame Nachstreetwork
mit SozialarbeiterInnen) zum Aufgabenfeld.

Bei Interesse bitte um Kontaktaufnahme mit dem 
Leiter der Wohnungslosenhilfe der Caritas, Norbert Partl

Tel.: 01 / 87812-309
e-mail: npartl@caritas-wien.at




